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gänzlich überlassen worden ist. Ihre Finanzcommißlsn

trägt dah^r darauf an, in das Begehren der Verw.
Kammer von Fryburg nicht einzulreten, und es somit

bey der im Namen der Vollziehung ertheilten ministe,

ricllen Weisung zu belassen.

Gesetzgebender Rath, 5. September.
Präsident: Lüthard.

Folgendes von der Criminalgesetzgeb. Commißion

angetragne Dccret wird in Berathung und hieraus

angenommen:
Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz-

Raths vom 22. Aug. >8ol enthaltend den Vorschlag,
die Magdal. Molliet geb. Eachet, wohnhaft in der

Gemeinde Cerniat C. Fryburg zu begnadigen, welche

wegen eines Diebstahls zweyer silberner Schnallen und

eines Hemdes durch Urtheil des Cantonsgerichts von

Fryburg vom 9. Brachm. 1801 zu zjähriger Einsper-

rung in ein Zuchthaus verfällt wurde;
Nach angehörtem Bericht der Commißion über die

peinliche Rechtspflege;

In Erwägung des augenbliklichen Geständnisses und

der Reue der Bittstellerin, ihrer Schwangerschaft und

derZcugtt sse guterAuffuhiung, welche sie vorgewiesen hat,

verordnet:
Der Magdalena Molliet geb. Gachet ist die Strafe

der ziähngcn Einsperrung i» ein Zuchthaus, wozu
fie durch das Urtheil des Cantonsgerichts von

Fryburg vom 9. Brachm. iZor verfällt wurde,
nachgelass n; jedoch so, daß sie für die gleiche Zeit
von ; Jahren unter die Aufsicht der Behörden
ihres Wohnorts gesezt seyn soll.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und hierauf angenommen:
B- Gesetzgeber! Hier folgt ein Verzeichniß derjeni-

gen St. Gallischen Güter, so der Vollz. Rath mit
einer Botschaft begleitet unter dem 24. Aug. an Sie
übcrfandt hat, mit der Einladung, solche zu ratifies
ren, da dringende Schulden des Sr. Gallischen Stifts
zu tilgen seyen, und das Resultat der zweyten Ver-
steigcrung nun zeige, daß bey der leiten Versteigerung

theils vollständig, theils beynahe sie ihren Werth erreicht

haben. Unterm 26. Aug. haben Sie sowohl benannte

Botschaft mit den beygefügten Stcigerungsberichten

dieser St. Gallischen Güter Ihrer Fiiianzcommißlon

zur nähern Prüfung überwiesen; sie hat nun die Ehre,

Ahnen ihr Befinden hierüber mitzutheile».

(Tste Fortsetzung folgt.)/

Weitere von der zu Revision des Mnnizipali-
tätsgefttzes medergesezten Comißiou des ge-
fttzg. Rälhes vorgetragene Gefetzvvrschläge.

Gesezvorschlag
über die Verpflegung der Armen.
Der gesetzgebende Rath --- Nach Anhörung seiner

zu Revision des Munizivalltätsgefttzes vexordnele» Com,
mißion,

In Erwägung, daß es dem Staat obliegt, solche

Anstalten zu treffen, daß diejenigen wahrhast Bedürft-
tigen, welche durch Alter, Krankheit und Üuvermö»

gen ausser Stand sind, sich ihren Unterhalt zu vcrschaf.-
sen, nach Nolhdurst verpflegt werden;

In Erwägung daß ihm ferner obliegt, zu lcich»-

tercr Verpflegung armer Kranken allgemeine Spitälan--
stallen zu errichten;

In Erwägung daß er auch dafür ZU sorgen hat,,
daß den Arbeitsfähigen, die durch unvochergeschene
Umstände ohne Arbeit, und so fort ohne Verdienst sich'

befinden, Arbeit und nothdürfffgcs Verdienst verschifft
werde, beschließt:

r. Jede Gemeinde, welche nach den bisherigen Ge.-
setzen schuldig war, ihre verarmten Heimath. oder
Gcmcindsgenossen zu verpflegen, ist noch fernerhin zu'
dieser Verpflegung gehalten.

2. Gleicher Gestalt soll in allen übrige» Gegenden'
Helvetiens die Pflicht der Unterstützung der armen Ge-'
meinv. oder HeimatSgenosscn gleichfalls ihren Gemein.-
den auferlegt seyn.

z. Sind als Gemeinds - oder Heimathsqenossen einer
Gemeinde anzusehen, diejenigen, so noch dermal in'
solcher das Hcimathsrecht besitzen, oder von Gemeinds-'
oder Heimathsgenvssen abstammen, Sach sey denn,-
daß sie oder die, von denen sie abstammen, mit dem

Hcimathsrecht ihrer Gemeinde auch das ihr vormalige'
Laudrecht der Lanbherrschaft, unter deren sie stunden,-

mit verloren haben. In Zukunft wird das Heimakh.
recht erworben, durch Abstammung von Heimaisg --
»offen, durch gesetzliche Annahme, und endlich durch'
zehnjährigen Nicderaufenthalt, wenn nemlich jemand
während dieser Zeit ohne Einlag eines Heimatscheines,-
in jener Gemeinde geduldet worden.

4. Wenn über die Frage: ob jemanden ein Hei-
n'.alrechl zustehe oder nicht, Streit entsteht so wird >

dieselbe durch die ordentlichen Ncchtstribunalien cnt.-
schieden.

4/ a) Mehreren Gemeinden, die jede ein besonderes

Hàatrecht haben, ist gestattet, sich zu Bildung cineZ -
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einzigen HeimatrechtS zu vereinigen, in so fern jedoch,

ate sie in dem nemlichen Ortsgemeind - oder Gemeinde-

Raths - Bezirk sich befinden.

Die Pflicht der Unterstützung die den Gemeinden

auferlegt ist, erstrekt sich bloß auf diejenigen Hülfs.
bedürftigen Gemeindsgenossen, welche wegen Altec oder

körperlichen Unvermögen sich und ihre Familien zu er-
nähren ausser Stand sind.

6. Die Besorgung und Verpflegung der armen Ge-

meindsgenossen geschieht nach Maßstab des Gesetzes

vom Artikel unter der Aufsicht des

Gcmeinderaths des Bezirks, im welchem sich die Ge-
mcinde bìfindet.

7. Wenn die Armengüter einer Gemeinde und die

abfälligen freywilligen Steuern nicht hinreichen, die

Hüissbcdürftigen zu nnterstützen so soll das Mangelnde
durch eine von den Orlsbürgcrn zu erhebende Armen-
ficuer herbeygeschaft werden.

8. Diese Armenstener soll in den betreffenden Ge-

meinden in alle Wege nach der Vorschrift des Artikels
des Gesetzes über die Ortssteuer vom bezogen

werden, mir der Ausnahme jedoch, einerseits daß die.

jenigcn Onsbürger, die nicht Heimatsgenossen sind,
nur die dem Grund und Boden aufgelegten Steuern,
keineswegs aber diejenigen, die auf andern Erwerbs,

quellen gelegt ist, zu bezahlen haben; andcrftirs daß

der Stenertetrag auch in Getreide bestimmt werde»,

und dem Steuerpflichtigen überlassen bleibe» soll, den-

selben in Getreide oder andern im Lande allgemeinen

Naruralprodukten oder in Geld zu entrichten.

y. Alle ausser dem Gemeinderathöbezirk, in welchem

ihre Gemeinde liegt, wohnende Gemeiudsgenossen, die

das Alter von 20 Jahren haben, sollen zur Unter-

Haltung ihres Heimatrechts einen jährlichen fixen Bey-

trag an das Armengut ihrer Gemeinde zu entrichten

haben. Dieser Beytrag soll auf den Vorschlag der Ge-
meindskammern durch die Verwalmngskammer des

Cantons, jedoch in keinem Fall höher als auf drey

Franken drey Batzen bis drey Franken nach Verhält-
niß des Beytrags festgeiezt werden. Wer in Bezahlung

dieses Biytrags saumselig ist, soll den doppelten Be-

trag der jeweiligen Rückstände an das Armengut zu

bezahlen haben. Wer in dem Gebiet der Republik

wohnt, und während zehn Jahren die Bezahlung dieses

Beytrags unterläßt, verliert sein Heunatrecht, und

mit solchem auch, Falls er nicht »och ein anderes

He-matrccht indem Gebiet der Republik besitzen sollte,
das helvetische Bürgerrecht.

i». Wenn zu Bestreitung der ordentlichen Armen-

Verpflegung in einer Gemeinde mehr als eine doppelte
Steuer erhoben werden muß, so kann die Armencom.
mißion sich bey der Verwaltungskammer des Camons
um einen Beytrag anmelden, zu welchem Ende sie der-
seiden ihre Armcniisten mit Vorschlags über die zwek-
mäßigste Art der Unterstützung einsenden soll.

l i. Jeder Gcmeinderalh wird, sey es für sich oder
in Verbindung mit andern Gcmeindräthen trachten,
diejenigen Bedürftigen, die arbeitsfähig, aber ohne ihr
Verschulden arbeitslos sind, irgend eine von ihm ab.
hängende gemeine Beschäftigung, die ihnen einen einst,
welligen nothdürstigen Verdienst gewährt, zu verschaffen.

i2. Es sollen in verschiedenen Gegenden HelveNenS
allgemeine Krankenanstalten, so wie auch allgemeine
Arbeiîsanstàn errichtet, und denselben aus dem Na.
tionaleigenthum eine den Bedürfnissen ihres Zweks au.
gemessene ökonomische Existenz zugesichert werden.

Der Vollziehliligsrath ist eingeladen, dem gesctzge-
benden Rath Bericht zu ertheilen, in welchen Gegen«
den die Errichtung dieser Anstalten am zwekmäßigsteu
Platz haben was für Nationalgcbäude dazu gewählt,
und was für Fonds aus dem Privareigenthum der
Nation zu diesem Behuf verwendet werden könnten.

iz. Ein besonderes Gcletz wird bestimmen, wie eS

in Betreff der Verpflegung derjenigen Arincn gehalten
seyn soll, welche, ohne ein besonderes Hcimatrecht zu
haben, helvetische Bürger sind.

14. Die Gemeinderäihe sind berechtiget und ver-
pflichtet, auf Personen, die im Müßiggang leben,
verschwenderisch, lüberlich oder prozcßsüchtig sind, zu
achten, solche vor sich zu bescheiden, sie zu warnen,
und bey nicht erfolgender Besserung dieselben zur ge. /
richtlichen Bevogtung bey dem Distriktsgcricht zu ver-
leide».

1?. Die Gsmeinderäthe sind gleichergestalt berechti-
get und verpflichtet, auf junge Leute, die leichtsinniger
Weise und ohne im Stande zu seyn, eme Familie zu
ernähren, sich verheurathen wollen, zu achten, solche

vor sich zu bescheiden und ihnen über die Folgen ihres
unüberlegte» leichtsinnigen Vorhabens Vorstellungen zu
machen. Wenn diese Warnungen fruchtlos sind, und
alsdann solche Leute mit ihre» Familien ihren Gemein,
den zur Last fallen sollten, so soll die Armencommißion
dieser Gemeinde berechtigt seyn, dieselben in einem
Arbeltshanse oder sonst zu öffentlichen Arbeiten anhal-
ten zu lassen, und das was sie über ihren nothdürfti.
gen Unterhalt aus verdienen mögen, zu Handen zu
nehmen und au die Unterstützung der Ihrigen zu ver-
wenden.
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